
Zur neuen Statistik 
der rechtskräftig abgeurteilten Personen

Einige Fehler bei der Ausfüllung der Zählblätter der 
neuen Abgeurteiltenstatistik — früher auch unter der 
Bezeichnung „Kriminalstatistik“ bekannt — lassen es 
ratsam erscheinen, hier einen Überblick über die Prin
zipien zu geben, die der Erfassung, Gruppierung und 
Zählung in dieser Statistik zugrunde liegen. Erfah
rungsgemäß gelingt ja eine Sache immer dann am 
besten, wenn alle Beteiligten sie in ihren Grundzügen 
verstehen. Überdies ist ein solcher Überblick auch für 
alle die Interessenten erforderlich, die mit den künf
tigen statistischen Zahlen des Ministeriums der Justiz 
arbeiten.

Grundlage der Statistik der rechtskräftig abgeurteil
ten Personen (Abgeurteiltenstatistik) ist die Rundver
fügung Nr. 10/56 des Ministers der Justiz vom 4. De
zember 1956*). Danach sind Gegenstand der Abgeurteil
tenstatistik alle durch die Gerichte rechtskräftig ab
geurteilten Personen, deren Strafverfahren durch Frei
spruch, endgültige Einstellung oder Verurteilung be
endet worden sind, soweit die der Aburteilung zu
grunde liegende Straftat ein Verbrechen oder Ver
gehen im Sinne des § 1 Abs. 1 und 2 StGB ist. Von den 
Übertretungen werden nur die unter Ziff. 2a der Rund
verfügung ausdrücklich Genannten erfaßt.

Die Rundverfügung gibt also eine genaue Umgren
zung des zu erfassenden Gegenstandes. Es dürfen des
halb — wie schon vorgekommen — Zählblätter weder 
in Fällen von vorläufiger Einstellung noch bei durch 
Vergleich beendeten Privatklageverfahren ausgefüllt 
werden. Auch die Straffreierklärung bei wechsel
seitiger Beleidigung (§ 199 StGB) wird nicht berück
sichtigt. Falsch ist es auch, wenn die Gerichte nach 
Abschluß eines Verfahrens wegen gerichtlich-medizi
nischer Sicherungsmaßnahmen (§§ 260 ff. StPO), in 
dessen Ergebnis die Einweisung in eine Heil- oder 
Pflegeanstalt ausgesprochen wurde, Zählblätter ein
senden.

Ist Gegenstand des Strafverfahrens eine Über
tretung, die nicht ausdrücklich in der Rundverfügung 
genannt ist, so hat auch hier die Ausfüllung eines Zähl
blatts zu unterbleiben. Fehler kommen hier insbeson
dere immer wieder vor, soweit es um Straftatbestände 
der Straßenverkehrsordnung und der Straßenverkehrs
zulassungsordnung geht. Auch von diesen Verordnun
gen kommen nur die Tatbestände in Betracht, bei 
denen sich aus der Strafandrohung ergibt, daß es sich 
um ein Verbrechen oder ein Vergehen im Sinne der 
formellen Begriffsbestimmung des § 1 StGB handelt.

Die eingesandten Zählblätter stellen das statistische 
Urmaterial dar. Es wird in den Justizverwaltungs
stellen nach einheitlichen Richtlinien des Ministeriums 
der Justiz bearbeitet. Zunächst wird die zahlenmäßige 
und inhaltliche Vollständigkeit und Richtigkeit der 
Zählblätter geprüft. Zählblätter mit ungenauen oder 
unvollständigen Eintragungen werden zur Klärung und 
Vervollständigung zurückgesandt. Alsdann werden die 
Zählblätter nach vom Ministerium der Justiz heraus
gegebenen verbindlichen Straftatenkatalogen, die 
wiederum eine Vielzahl von Straftatengruppen ent
halten, gruppiert. Die Straftatenkataloge sind ent
sprechend den von der demokratischen Strafrechts
wissenschaft erarbeiteten Gruppen- oder Artobjekten 
angeordnet. Das bedeutet, daß z. B. die Straftaten
gruppe „Diebstahl — § 242 StGB“ sowohl auf dem 
Straftatenkatalog „Verbrechen gegen gesellschaftliches 
Eigentum“ als auch auf dem Straftatenkatalog „Ver
brechen gegen privates und persönliches Eigentum“ 
vorgesehen ist. Hieraus wird deutlich, wie wichtig die 
Objektsangabe bei Eigentumsdelikten auf den Zähl
blättern für eine richtige Zählung ist. Dem wird auch 
heute noch nicht von allen Kreisgerichten genügende 
Beachtung geschenkt. Um alle Zweifel auszuschließen, 
ist grundsätzlich bei jedem Eigentumsdelikt, auch so
weit persönliches oder privates Eigentum verletzt ist, 
das angegriffene Objekt anzugeben. Da stets die 
Strafbestimmung Grundlage ist für die Einordnung 
des Einzelfalls in die statistischen Gruppen, genügt 
auch nicht die Angabe des betreffenden Paragraphen.

*) Verfügungen und Mitteilungen des Ministeriums der 
Justiz Nr. 1/57.

Es müssen Absätze und Ziffern (z. B. bei § 176 StGB) 
genau bezeichnet werden. Auch Zählblätter ohne An
gabe, ob der Verurteilte einer vollendeten oder ver
suchten Straftat schuldig, ob er Alleintäter, Mittäter, 
Anstifter oder Gehilfe war, müssen zur Ergänzung an 
die Gerichte zurückgegeben werden.

Nach der Gruppierung erfolgt die Zählung unter den 
verschiedensten Gesichtspunkten (Strafen, Vorstrafen, 
Geschlecht, Alter, Schulbildung der Täter usw.). Vor
aussetzung ist auch hier die erschöpfende und richtige 
Beantwortung der auf den Zählblättern vorgesehenen 
Fragen durch die Gerichte. Es ist ein Höchstmaß an 
Sorgfalt nötig, und die Richter an den Gerichten soll
ten nicht versäumen, auch ohne daß konkrete Fragen 
von den für die Ausfüllung der Zählblätter verant
wortlichen Mitarbeitern gestellt werden, regelmäßig 
Kontrollen durchzuführen und Rat zu geben. Zwar gibt 
es bei jedem Gericht schriftliche Richtlinien für die 
Ausfüllung der Zählblätter. Jedoch können diese 
nicht alle Einzelfragen bis ins kleinste regeln. Der 
Ausfüllende bedarf daher der Anleitung durch den 
Juristen.

Die Abgeurteiltenstatistik zählt nicht Straftaten, son
dern Personen. Es wird regelmäßig für jede Person nur 
ein Zählblatt ausgefüllt, gleich, ob die Person wegen 
einer oder mehrerer Straftaten verurteilt worden ist. 
Soweit die Verurteilung in verschiedenen Strafver
fahren erfolgt, wird die Person allerdings mehrmals 
entsprechend der Zahl der Verfahren gezählt. Hat das 
Strafverfahren gegen eine Person mehrere Straftaten 
zum Gegenstand, so sind auf dem diese Person be
treffenden Zählblatt ausnahmslos alle Straftaten und 
die betreffenden Strafbestimmungen genau zu ver
merken. Entsprechend der internationalen Hand
habung wird jedoch bei der Justizverwaltungsstelle nur 
die mit der schwersten Strafe bedrohte Tat berüchsich- 
tigt, bei der die befreifende Person zu zählen ist. Das 
ist eine natürliche Folge der Personenzählung. Ob und 
in welchem Umfang sich daneben noch eine besondere 
Zählung der übrigen Straftaten dieser Person erforder
lich macht, kann hier außer Betracht bleiben.

Bei den Justizverwaltungsstellen treten hin und wie
der Fehler auf in der Bestimmung der richtigen Straf
tatengruppe. Auch hier müssen die Juristen den Sta
tistikern, obwohl diese durchweg gute Fachkräfte sind, 
mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auch das Hin
wirken auf eine richtige Tenorierung bei den Gerich
ten, die ja Grundlage für die Ausfüllung der Zähl
blätter ist, gehört dazu.

Weitere wichtige Grundsätze für die Zählung bei der 
Justizverwaltungsstelle sind: Im Falle von Tateinheit 
wird die betreffende Person entsprechend der straf
rechtlichen Regelung (§ 73 StGB) nur bei dem schwer
sten Gesetz gezählt. Ist in einem Strafverfahren ein 
und dieselbe Person wegen einiger Straftaten ver
urteilt, wegen anderer aber freigesprochen worden, 
oder wurde wegen eines Teils der Taten eingestellt, so 
wird (wiederum bei der mit der schwersten Strafe be
drohten Handlung) nur die Verurteilung gezählt. Hier
bei darf aber nicht übersehen werden — wie ebenfalls 
schon geschehen —, daß in der RV 1/57 nicht ausdrück
lich genannte Übertretungen unberücksichtigt bleiben 
müssen. Wurde z. B. eine Person wegen einer solchen 
Übertretung verurteilt, im gleichen Verfahren aber 
hinsichtlich eines Verbrechens freigesprochen, so kann 
nur der Freispruch bei der letztgenannten Straftat ge
zählt werden.

Trotz der bisherigen — überdies zahlenmäßig gering
fügigen — Mängel ist die neue Abgeurteiltenstatistik 
gut angelaufen. Wenn hier auch einige Fehler behan
delt wurden, so deshalb, weil daraus alle lernen kön
nen. Unsere Statistik hat gegenüber der Statistik an
derer Staaten den Vorzug der Schnelligkeit. Selbst die 
nicht unkomplizierte Abgeurteiltenstatistik wird späte
stens zwei Monate nach Schluß eines Berichtsjahres 
fertiggestellt sein können. Was das bedeutet, mag 
daran gemessen werden, daß beispielsweise die Krimi
nalstatistik (gerichtlich abgeurteilte Personen) in West
deutschland frühestens ein Jahr nach Schluß des Be
richtsjahres veröffentlichungsreif ist.

Je zuverlässiger jeder am Zustandekommen unserer 
Statistik beteiligte Mitarbeiter arbeitet, um so weniger
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